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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Der Streit zwischen Bundesrat Stich und dem Parlament über die Pensionskasse des
Bundespersonals konnte noch nicht beigelegt werden. Anlass der Auseinandersetzung
bildeten sowohl die Führung, als auch die Probleme mit der Einführung der EDV und die
Ungewissheit über die finanzielle Situation. In einem Bundesbeschluss hatte das
Parlament Ende 1994 unter anderem festgehalten, dass der Bundesrat bis Ende 1997
revidierte Statuten vorlegen muss, welche eine Reduktion des technischen Defizits der
Kasse erlauben (BRG 94.070). Die Finanzdelegation beider Räte wiederholte in ihrem
Bericht an die Finanzkommissionen ihre Vorwürfe an die Pensionskasse und
bemängelte, dass keine Besserung eingetreten sei. Sie hielt insbesondere fest, dass die
Buchhaltung nicht ordnungsgemäss geführt werde und deshalb nicht belegt werden
könne, dass die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Zahlen der Realität entsprechen
würden.

Im Sommer verlangte die CVP-Fraktion die Einsetzung einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) und reichte eine parlamentarischen Initiative Hess
(cvp, ZG; Pa.Iv. 95.412) ein. Diese wurde allerdings zurückgezogen, nachdem das Büro
beschlossen hatte, dem Parlament einen Bundesbeschluss zur Einsetzung einer PUK zu
beantragen (BRG 95.067). Dieser wurde in der Herbstsession 1995 dem Parlament
vorgelegt. Dagegen hatten sich die Fraktionen von SP und LdU/EVP ausgesprochen; eine
PUK sei überflüssig, weil die nötigen Unterlagen für eine Untersuchung durch eine
ständige Parlamentskommission vorliegen würden. Der Ständerat lehnte zuerst einen
Antrag seines Büros ab, vor dem Entscheid über die Einsetzung einer PUK von der
Finanzdelegation und der GPK einen Bericht erstellen zu lassen; dann stimmte er gegen
einen Nichteintretensantrag Onken (sp, TG) und für die Einsetzung einer PUK. Die aus je
fünf Mitgliedern beider Räte zusammengesetzte und von Ständerat Schiesser (fdp, GL)
präsidierte Kommission wurde am 6. Oktober gebildet. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,
welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen

BERICHT
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER
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Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle
über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 2

Die Situation der Pensionskasse war nach wie vor unbefriedigend. Die Eidgenössische
Finanzkontrolle empfahl, deren Rechnung auch in diesem Jahr nicht abzunehmen. Das
Parlament folgte diesem Ratschlag, wobei namentlich Vertreter der SVP und der LP
massive Kritik an der Führung der Kasse und dem schleppenden Vollzug der
Verbesserungsmassnahmen übten. Die GPK-SR orientierte in einem Bericht über die
Umsetzung der Empfehlungen der PUK-Pensionskasse von 1996 zur Behebung der
Mängel dieser Institution. Anlässlich der Behandlung des Berichts im Ständerat
beurteilte Bundesrat Villiger die Situation der Kasse nach wie vor als prekär. Er gab in
diesem Zusammenhang auch bekannt, dass er die von bürgerlichen Politikern schon
lange geforderten personellen Konsequenzen gezogen habe: Auf den 1. Oktober seien
die bisherige Direktorin der Eidgenössischen Versicherungskasse, Elisabeth Baumann,
und Vizedirektor Dieter Wäber aus der Geschäftsleitung entlassen worden. Zum neuen
Geschäftsleiter wurde Peter Arbenz ernannt. Der Ständerat nahm den Bericht der GPK
zur Kenntnis und stimmte damit auch den darin enthaltenen Empfehlungen zu.
Anschliessend überwies er mit dem Einverständnis des Bundesrates ein Postulat
Gemperli (cvp, SG; Po. 98.3328), welches eine rechtliche Verselbständigung der Kasse
und die Erhöhung des Deckungskapitals auf 100% verlangt. 3

BERICHT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Als Erstrat befasste sich in der Wintersession der Nationalrat mit der Vorlage. Eine vom
Berner Weyeneth (svp) angeführte Kommissionsminderheit verlangte Rückweisung an
den Bundesrat mit dem Auftrag, vom Prinzip des Leistungsprimats (Rentenhöhe gemäss
letztem Einkommen) zu dem in der Privatwirtschaft üblichen Beitragsprimat zu
wechseln. Nachdem Bundesrat Villiger vor den negativen Folgen gewarnt hatte, welche
eine derartige Verschlechterung der Situation der Bundesangestellten auf das
Arbeitsklima haben würde, lehnte der Rat den Antrag mit 118:28 Stimmen ab. In der
Detailberatung wurde gegen den Widerstand der Linken die Garantie eines
automatischen Teuerungsausgleichs auf den Renten gestrichen. In der
Gesamtabstimmung verabschiedete der Rat die Vorlage mit 115:1 Stimmen. Bei der SP
und der SVP gab es einige Enthaltungen, die Gegenstimme stammte von der SP-
Präsidentin Koch (ZH). 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1999
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Zweitrat mit dem neuen Bundesgesetz über die
Pensionskasse des Bundespersonals. In Abweichung vom Beschluss der grossen
Kammer und gegen den Widerstand der Ratslinken beschloss er, die Gültigkeit des
Leistungsprimats auf das Jahr 2006 zu begrenzen, danach soll das Beitragsprimat
gelten. In der Differenzbereinigung kritisierte die Nationalratskommission dieses
Vorgehen als taktisch ungeschickt. Da die Personalverbände und die Linke gegen diesen
Wechsel opponieren, würde damit ein Referendum provoziert und die gesamte neue
Rechtsordnung für die Pensionskasse gefährdet oder zumindest verzögert. Das Plenum
übernahm ihren Vorschlag, im vorliegenden Gesetz das Leistungsprimat unbefristet
beizubehalten, den Bundesrat aber mit einer Motion zu verpflichten, bis Ende 2006 mit
einer Gesetzesrevision den Wechsel zum Beitragsprimat zu beantragen (00.3179). Die
Motion wurde gegen den Widerstand der SP, der Grünen und einer Minderheit der CVP
überwiesen. Nachdem sich auch der Ständerat mit diesem Vorgehen einverstanden
erklärt hatte (er überwies die Motion mit 29:6 Stimmen), wurde das neue Gesetz in der
Sommersession einstimmig verabschiedet. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2000
HANS HIRTER

Die angespannte Finanzlage des Bundes zwang den Bundesrat, noch vor Behandlung der
geplanten Totalrevision der Bestimmungen über die Pensionskasse des
Bundespersonals sofort wirkende Massnahmen zur Entlastung dieser Kasse
vorzuschlagen. Er wollte dafür noch im Berichtsjahr die Zustimmung des Parlaments
erhalten, um sie bereits auf Anfang 2005 in Kraft setzen zu können. Die
Sofortmassnahmen beinhalteten insbesondere einen Verzicht auf den garantierten
Teuerungsausgleich und die Aufhebung der Bestimmung, dass Pensionierte der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER
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verselbständigten ehemaligen Bundesbetriebe (z.B. PTT), welche vor der Abtrennung in
Rente gegangen sind, gleich zu behandeln sind wie die Pensionierten der
Bundesverwaltung. Das Parlament verabschiedete die Vorlage in der Dezembersession.
Beide Kammern lehnten zuerst Rückweisungsanträge der Linken ab. Neben der
Neuregelung für Pensionierte der verselbständigten ehemaligen Bundesbetriebe
sprachen sich die Gegner der Vorlage auch gegen das Dringlichkeitsverfahren aus. Der
Bundesrat gab bekannt, dass er die oben erwähnte Totalrevision der Pensionskasse des
Bundespersonals, welche unter anderem einen Wechsel vom bisherigen Leistungs- zum
Beitragsprimat bringen soll, schneller als geplant vorlegen will. Der Verzicht auf eine
ursprünglich als Zwischenlösung vorgesehene Teilrevision soll es ermöglichen, die neue
Regelung bereits 2006 in Kraft zu setzen. 6

Im September legte der Bundesrat die Botschaft für die Totalrevision des Gesetzes
über die Pensionskasse des Bundespersonals (PUBLICA-Gesetz) vor. Diese enthält die
neu konzipierten Vorschriften über die Organisation und die versicherungstechnischen
Regeln. Die noch nicht Pensionierten müssten demnach die Hauptlast der
Kassensanierung selbst tragen. Neben dem vom Parlament ultimativ verlangten Wechsel
vom bisherigen Leistungs- zum Beitragsprimat beinhaltet die Reform auch eine
Senkung des technischen Zinssatzes (weitgehend finanziert über Beitragserhöhungen)
und die Erhöhung des ordentlichen Pensionsalters von 62 auf 65 für alle, also auch für
diejenigen, die bereits vierzig Jahre beim Bund gearbeitet haben. Zudem beantragte
der Bundesrat, die im Vorjahr beschlossenen dringlichen Sanierungsmassnahmen ins
ordentliche Recht zu überführen (u.a. Verzicht auf garantierten Teuerungsausgleich).
Die bereits Pensionierten sollen hingegen geschont werden. Für sie schlägt der
Bundesrat die Schaffung einer besonderen, vom Bund getragenen Rentnerkasse vor,
welche ihnen die Auszahlung der früher versprochenen Leistungen garantiert. Für die
Pensionskassen der bundeseigenen Betriebe Post und SBB bestanden ebenfalls Pläne
zur Ausgliederung der Rentenkasse für die bereits Pensionierten. Entscheide zugunsten
dieser von der SVP bekämpften Massnahme wurden aber noch nicht getroffen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2005
HANS HIRTER

Beide Parlamentskammern stimmten im Berichtsjahr der Totalrevision des Gesetzes
über die Pensionskasse des Bundespersonals (PUBLICA-Gesetz) zu. Als Erstrat befasste
sich der Nationalrat mit dem Geschäft. Kommissionssprecher Kaufmann (svp, ZH)
resümierte, dass es im Wesentlichen um drei Dinge gehe: den vom Parlament
verlangten Wechsel vom bisherigen Leistungs- zum Beitragsprimat, die Senkung des
technischen Zinssatzes und die Erhöhung des ordentlichen Pensionsalters von 62 auf
65 für alle, also auch für diejenigen, welche bereits vierzig Jahre beim Bund gearbeitet
haben. Ein von SP und GP unterstützter Rückweisungsantrag unterlag mit 99 zu 60
Stimmen. Als wichtigste Veränderung gegenüber der Regierungsvorlage verlangte eine
knappe Kommissionsmehrheit den Verzicht auf die Schaffung einer besonderen, vom
Bund getragenen Rentnerkasse für die rund 44'000 bereits Pensionierten. Statt einer
solchen mit Bundesgarantie ausgestatteten Kasse solle der Bund alle bisherigen
Rentner in der Publica belassen und ihre Renten mit einer Einmaleinlage von rund CHF
1 Mrd. absichern. Die Linke und eine starke Minderheit der FDP stellten sich hinter den
Bundesrat, die CVP, die SVP und die Liberalen sprachen sich gegen die spezielle Kasse
für bereits Pensionierte aus. Sie befürchteten insbesondere, dass dies zu einem
Präzedenzfall für Betriebe mit Bundesbeteiligung wie die SBB oder die PTT und ihre
Nachfolgeorganisationen werden könnte. Nachdem Bundesrat Merz nochmals darauf
aufmerksam gemacht hatte, dass es nicht korrekt sei, von den heutigen
Bundesangestellten Solidarität einzufordern, da sich unter den Pensionierten eben
nicht nur ehemalige Angestellte der engeren Bundesverwaltung befinden, sondern auch
solche aus heute ausgegliederten ehemaligen Bundesbetrieben (vor allem die heutige
Ruag), setzte sich die Lösung mit einer eigenen, vom Bund garantierten Rentnerkasse
mit 82 zu 73 Stimmen durch. Die vom Bundesrat beantragte Senkung des technischen
Zinssatzes (das ist die der zukünftigen Rentenberechnung zugrunde gelegte
Renditeerwartung) von 4 auf 3,5% fand gegen die Opposition der SP und der Grünen
Zustimmung. Am Ende der Beratungen scheiterte die Vorlage an einer unheiligen
Allianz. Die Linke lehnte die Vorlage ab, weil sie für die Versicherten zu viele Nachteile
bringe, die SVP war dagegen, weil sie mit der Schaffung einer separaten Rentnerkasse
nicht einverstanden war. Der Rat stimmte in der Gesamtabstimmung mit 93 zu 66 gegen
die Reform. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2006
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Ständerat behandelte die Vorlage in der Herbstsession. Er lehnte auf Antrag seiner
Kommission mit klarem Mehr (31:8) die Schaffung einer besonderen geschlossenen
Rentnerkasse ab. Um den zusätzlichen Bedarf an Deckungskapital der Pensionskasse zu
garantieren, bewilligte er eine einmalige Einlage aus der Bundeskasse. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte danach nochmals über Eintreten zu beschliessen. Dies geschah
ohne Gegenantrag. In der Detailberatung lehnte der Rat die Schaffung einer
geschlossenen Rentnerkasse nun ebenfalls ab. Die FDP, welche in der ersten Lesung
noch mehrheitlich dafür optiert hatte, gesellte sich nun zu den Gegnern. Dies geschah
nicht zuletzt auch deshalb, weil angesichts der klaren Stimmenverhältnisse im Ständerat
von diesem kein Einlenken zu erwarten war. Wie bereits in der ersten Runde fanden
Anträge der Linken zur Besserstellung des Personals keine Mehrheiten. In der
Gesamtabstimmung votierten nur noch die SP und die Grünen dagegen und die Vorlage
wurde diesmal angenommen. Die wenigen verbleibenden Differenzen bereinigten die
Räte in der Wintersession. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat
die Reform der Pensionskasse des Bundespersonals mit 120 zu 69 Stimmen;
geschlossen dagegen gestimmt hatten SP und GP; SVP, FDP und CVP waren ebenso
einstimmig dafür. Im Ständerat lautete das Stimmenverhältnis 26 zu 7. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge,
welche die Einsetzung einer PUK zur Abklärung der Ursachen und Verantwortlichkeiten
für die finanziellen Probleme der Pensionskassen des Bundes und der ihm nahe
stehenden Unternehmen verlangte. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 12

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 1994, IV, S. 2387 ff.; AB NR, 1995, S. 2004 ff.; AB SR, 1994, III, S. 840 ff.; AB SR, 1994, IV, S. 1249 ff.; AB SR, 1995, IV, S.
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2192.; BBl, 2004, S. 5415 ff.; NZZ, 20.8.04.
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8) AB NR, 2006, S. 802 f.; TA, 9.6. und 10.6.06.
9) AB SR, 2006, S. 742 ff.
10) AB NR, 2006, S. 1716 ff., 1865 ff. und 2045 ff.; AB SR, 2006, S. 1103 ff., 1160 und 1265; BBl, 2007, S. 21 ff. und 39.
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